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Telegramm .
/ > Frankfurt , 20 . Aug . Der Ausschuß des Abge¬

ordnetentages setzte eine Unterkommission nieder , um den

ron österreichischerSeite dem Fürstentage vorgelegten Bundes¬

reform - Entwurf in Erwägung zu nehmen und bezügliche An -

trägr an die Versammlung vorzubereiten .

OeUerreichischer Entwurf einer Reformakte
des Deutschen Bundes .

Abschnitt 1.

Allgemeine Verfügungen .

Art . 1 . (Erweiterung des Bundeszweckes .) Die Zwecke

de« Deutschen Bundes find : Wahrung der Sicherheit und Machtstel¬

lung Deutschlands nach außen , Wahrung der öffentlichen Ordnung im

Innern , Förderung der Wvhlsahrt der deutschen Nation und Vertre¬

tung ihrer gemeinsamen Anliegen , Schutz der Unverletzbarkeit und ver¬

fassungsmäßigen Unabhängigkeit der einzelnen deutschen Staaten , Schutz

de« öffentlichen Rechtszustandes in denselben , Gemeinsamkeit der Gesetz¬

gebung im Bereiche der dem Bunde verfassungsmäßig zugewiesenen An¬

gelegenheiten , Erleichterung der Einführung allgemeiner deutscher Gesetze

und Einrichtungen im Bereiche der gesetzgebenden Gewalt der einzelnen

Staaten .
Art . 2 . ( NeueOrgane desBundes .) Die Leitung der Bun -

desangelegenheiten wird von den souveränen Fürsten und Freien Städten

Deutschlands einem aus ihrer Mitte hervorgehenden Direktorium über¬

tragen .
Ein BundeSrath wird aus den Bevollmächtigten der Regierungen ge-

bildet .
Eine Versammlung der Bundesabgevrdneten wird periodisch einberufen

werden .
Eine Fürsterversammlung wird periodisch zusammentreten .
Ein Bundesgerichtshof wird errichtet .

A b s ch n i t t II .
Direktorium und Buudesrath .

Art . 3. ( Bildung des Direktoriums .) Das Direktorium

des Deutschen Bundes besteht aus dem Kaiser von Oesterreich , dem König

von Preußen , dem König von Bayern und zweien der am 8 ., 9 . und 10 .

Bundes -Armeekorps betheiligten Souveräne .

Letztere beide Direktvrialmitglieder werden in der Weise gewählt , daß

diejenigen Regierungen , welche zusammen eines der genannten Armee¬

korps aufzustellen haben , aus ihrer Mitte je ein Direklorialmitglied für

eine Periode von 6 oder nach Umständen von 3 Jahren wählen , und ab¬

wechselnd im jede» dritten Jahre die Vertretung eines dieser Korps im

Direktorium ruht . *)
Die am Direktorium betheiligten Fürsten werden sich in der Regel durch

Bevollmächtigte am Bundessitze vertreten lassen ; es bleibt jedoch den

Souveränen Vorbehalten , sich bei wichtigeren Veranlassungen zu vereini¬

gen , um die Befugnisse des Direktoriums in Person auszuüben .

Art . 4 . ( Bildung d e s B u n d e s r a t h e s .) Der Bundesrath

besteht aus den Bevollmächtigten der 17 Stimmen des engern Raths

der Bundesversammlung . Oesterreich und Preußen führen im Bun -

desrathe je drei Stimmen , so daß die Zahl der Stimmen sich aus 21

erhöht .
Die für da « Direktorium ernannten Bevollmächtigten werden in der

Regel ihre Regierungen auch im Bundcsrathe vertreten .
Art . 5 . ( Vorsitz im Direktorium und im Bundes¬

rath e. Art der Abstimmung . Verhältniß zu den

vollmachtgebenden Regierungen . Hilfsbehörden .)
Den Vorsitz im Direktorium und im Bundesrathe sührt Oesterreich .

Im Falle der Verhinderung des österreichischen Bevollmächtigten geht
der Vorsitz auf Preußen über .

Mit dem Vorsitze sind keine andere Besugnisse , als die zur formellen

Leitung der Geschäfte erfordetlichen verbunden .
Alle Beschlüsse des Direktoriums werden mit einfacher Stimmen¬

mehrheit gesaßt . Die Beschlüsse des Bundesrathes werden mit ein¬

facher Stimmenmehrheit gefaßt , sofern nicht die nachfolgenden Artikel

Ausnahmen von diesem Grundsätze anordnen .
Die Direktorialbevollmächtigten , sowie die Mitglieder des Bundes¬

raths sind an di« Weisungen ihrer Regierungen gebunden . Doch sind
die Regierungen und vorzugsweise die Direktorialhöfe verpflichtet , ihre

Bevollmächtigten mit thunlichst ausgedehnten Instruktionen zu ver¬

sehen, damit der Gang der Bundesgeschäfte durch den Verkehr zwischen
den Bevollmächtigten und ihren Vollmachtgebern so wenig wie mög¬
lich ausgrhalten werde .

Die Beziehungen zwischen dem Direktorium und den einzelnen Re¬

gierungen werden durch deren Bevollmächtigte im BundeSrath ver¬
mittelt .

Die Mililärkommission ist dem Direktorium untergeordnet . Als

weitere Hilssbehörden werden demselben eine Kommission für Inneres
und Justiz , eine Finanzkommission , und eine Kommission sür Han¬
dels - und Zollsachen beigegeben .

*) An merk . Da die obige Bestimmung über die beiden durch Wahl
iu besetzenden Stellen >m Direktorium keine Klasse der deutschen Souve¬
räne grundsätzlich von der Wahl ausschließen soll, so ist erläuternd zu be¬
merken , daß die vorgejchlagene Texlirung aus der Unterstellung beruhe , es
werde in Folge der noch schwebenden Verhandlungen über die Reserve -

Jnsantenedivrston de « Bundesheeres die Auflösung diese» TruppenkörperS
und die Wiedereintheilung der Kontingente desselben in die drei gemischten
Armeekorps beschlossen werden . Für den Fall des Fortbestehens der Re -

« u i bleibt daher eine Modifikation de« Vorschlag « Vorbehalten .
^ E' bt die Frage offen , wie der Wechsel in der Besetzung jener beiden
' " dem Falle einzurichten wäre , wenn statt der gegenwärtigen br -

E gemischten Korps deren vier gebildet oder eine andere neue
« mthulung vorgezogen würde .

Direktorium und BundeSrath haben ihren Sitz zu Frankfurt a . M .

Art . 6 . ( A l l g e rn e i n e r G r u n d s atz , betreffend die Be¬

sugnisse deS >Direktoriums und Bundesraths .) Die

vollziehende Gewalt des Bundes wird durch das Direktorium aus

geübt .
Das Direktorium kann sich bei Ausübung dieser Gewalt des Bei¬

raths des BundeSraths bedienen , ist aber an dessen Beschlüsse nur in

den Fällen gebunden , sür welche die nachfolgenden Artikel dies aus¬

drücklich vorschreiben .
In den Angelegenheiten der Bundesgesetzgebung vertritt das Direk¬

torium die Gesammtheit der Bundesregierungen auf Grund der Be¬

schlüsse des Bundesralhs , beziehungsweise der Fürstenversammlung .

Art . 7 - ( Auswärtige Verhältnisse .) Die völkerrechtliche

Vertretung des Bundes in seiner Eigenschaft als Gesammtmacht steht dem

Direktorium zu .
Der präsidirende Direktvrialbevollmächtigte nimmt die Veglaubigungs -

und Abberujungsschreiben der fremden diplomatischen Agenten entgegen .

Er vermittelt den schriftlichen und mündlichen Verkehr mit denselben aus

Grund der Beschlüsse des Direktoriums und in dessen Namen .
Das Direktorium hat da « Recht , zum Zweck der Unterhandlung über

Gegenstände der Bundesthätigkeit diplomatische Agenten jedes Ranges bei

auswärtigen Staaten zu beglaubigen . Die Beglaubigung « - und Adbe -

rusungsschreiben dieser Agenten , sowie die ihnen zugehenden Instruktionen
werden von dem Präfidirenden Direktorialbevollmächtigten im Namen und

Austrag des Direktoriums vollzogen .

Verträge mit auswärtigen Staaten über Gegenstände der Bundeslhätig -

keit können von dem Direktorium nur mit Zustimmung der Fürstenver¬

sammlung , oder , wenn diese nicht vereinigt ist , mit Zustimmung des

BundeSraths ratifizirt werden . Eojern solche Vertrage den Bereich
der Bundesgesetzgebung berühren , kann deren Ratifikation nur mit Vor¬

behalt der Zustimmung der Versammlung der Bundesabgcordneten er¬

folgen .

Art . 8 . (K r i c g u n d Fr i e d e n .) Dem Direktorium liegt die

Sorge sür die äußere Sicherheit Deutschlands ob .
Ergibt sich die Gesahr eines feindlichen Angriffes auf den Bund oder

einen einzelnen Theil des Bundesgebietes , oder wird das europäische

Gleichgewicht in einer für die Sicherheit des Bundes bedrohlichen Weise

gefährdet , so hat das Direktorium alle durch die llmstände erforderten mi¬

litärischen Vorsichls - und Vorbereitungsmaßregeln anzuordnen .
Es übt zu diesem Zweck sämmtliche nach der Bundes - Kriegsverfassung

dem Bunde zustehende Befugnisse aus . Insbesondere kommt es ihm zu ,
di« Kriegsbereitschaft uns Mobilmachung des Bundesheeres oder einzelner

Kontingente desselben zu beschließen, für die rechtzeitige Instandsetzung der

Bundesfestungen zu sorgen , den Bundesjeldherrn zu ernennen , die Bil¬

dung des Hauptquartiers und der Heeresabtheilungen zu veranlassen , eine

eigene Kriegskasse des Bundes zu errichten .

Zu einer förmlichen Kriegserklärung des Bundes ist «in im Bundes¬

rath mit zwei Dritttheilen der Stimmen gefaßter Beschluß erforderlich .

Ergibt sich die Gesahr eines Krieges zwischen einem Bundesstaate , wel¬

cher zugleich außerhalb des Bundesgebiets Besitzungen hat , und einer aus¬

wärtigen Macht , so hat das Direktorium den Beschluß des Bundesraths
darüber , ob der Bund sich am Krieg betheiligen wolle , zu veranlassen . Die

Entscheidung hierüber erfolgt mit eiujacher Stimmenmehrheit .
Wird das Bundesgebiet durch feindliche Streitkräfte angegriffen , so

tritt der Stand des Bundeskrieges von selbst ein .
Das Direktorium hat das Recht , Friedensunterhandlungm einzuleiten

und zu diesem Zweck eigene Bevollmächtigte zu ernenne » und mit In¬

struktionen zu versehen . Es hat jedoch über die Bedingungen des Frie¬
dens die Ansicht des Bundesraths zu vernehmen . Die Annahme und

Bestätigung des FriedenSvertrages kann nur auf Grund eines mit

einer Stimmenmehrheit von zwei Dritttheilen gesaßten Beschlusses des

BundeSraths geschehen.
In dem Falle des Art . 45 der Wiener Schlußakte hat das Direkto¬

rium die zur Behauptung der Neutralität des Bundes erforderlichen

Maßregeln zu beschließen .
In Bezug auf Streitigkeiten einzelner deutscher Staaten mit aus¬

wärtigen Staaten hat das Direktorium die durch die Art . 36 und 37

der Wiener Schlußakte der Bundesversammlung zugewiesenen Befugnisse
auszuüben .

Art . 9 . ( Innere Sicherheit .) Die Sorge sür die Aufrecht¬
haltung der öffentlichen Ordnung und der Gesetzlichkeit in den einzel¬
nen Bundesstaaten liegt zunächst den betreffenden Regierungen ob .

Das Direktorium hat jedoch auch seinerseits darüber zu wachen , daß
der innere Friede Deutschlands nicht gefährdet werde . Sind Ruhe¬

störungen zu besorgen , so ist es berufen , aus deren Verhütung hinzu¬
wirken . Sind Unruhen wirklich ausgebrochen , so hat es die zur Wie¬

derherstellung der Herrschaft der Gesetze erforderlichen Maßregeln zu
ergreifen , wenn die betheiligte Regierung dies beantragt , oder wenn sie
der nöthigen Mittel zur Bewältigung der Unruhen entbehrt , oder wenn
die Unruhen sich über mehrere Bundesstaaten erstrecken.

Art . 10 . ( Friede und Eintracht zwischen den Bnn -
d « sglied « rn .) Das Direktorium hat sür die Erhaltung de « Frie¬
dens und der Eintracht unter den Bundesgliedern Sorge zu tragen .

Selbsthilfe zwischen Bundesgliedern ist untersagt , und jedem Versuch
zu einer solchen hat das Direktorium Einhalt zu thun .

Bei Streitigkeiten aller Art zwischen Bundesstaaten hat es seine
Vermittlung eintreten zu lassen, und falls der Vergleichsversuch erfolg¬
los ist, die Verweisung an das Bundesgericht zu beschließen .

Art . 11 . (Bundesgesetzgebung .) Das Direktorium übt au

Grund der Beschlüße de« BundeSraths Namens der deutschen Regie¬

rungen das Recht des Vorschlag « in Angelegenheiten der BundeSgesetz -

gebung au «. ( Art . 20 .)

In gleich er Weise steht demselben die Initiative auch in denjenigen

Angelegenheiten zu , in welchen die Erlassung eines gemeinsamen Ge -

- tzeö oder die Gründung einer gemeinsamen Einrichtung von der freien

Zustimmung der einzelnen Staaten adhängt , dir Wirksamkeit deS

Bundes gegenüber diesen letzteren sich somit nur als eine vermittelnde

darstellt . ( Art . 21 .)
Der Bundesrath hat in beiden Fällen die in die Versammlung der

Bundesabgevrdneten einzubringenden Vorlagen vorzubereiteu .

Gesetzesvorschläge , welche eine Abänderung der Bundesverfassung in

ich schließen , oder auf Kosten des Bundes eine neue organische Ein¬

richtung begründen sollen , oder der gesetzgebenden Gewalt des Bundes

einen neuen , seither der Gesetzgebung der Einzelstaaten angehörigen

Gegenstand überweisen , können im Bundesrathe nur mit einer Mehr¬

heit von wenigstens 17 Stimmen genehmigt werden .

Vorschläge , durch welche einzelnen Bundesgliedern besondere , nicht in

den gemeinsamen Verpflichtungen Aller begriffene Leistungen oder Ver -

willigungen für den Bund angesonnen werden , bedürfen der freien Zu -

timmung aller betheiligten Regierungen .
Uebcr Religionsangelegenheitcn findet kein Beschluß ander « als mit

allseitigec freier Zustimmung statt .

Art . 12 . ( B u nd e s e re ku tiv e. ) Das Direktorium hat dafür

zu sorge », daß die Bundesgesetze , die Bundesbeschlüsse , die Erkenntnisse
des Bundesgerichts , die am Bunde vermittelten Vergleiche , die vom

Bunde übernommenen Garantien durch die betheiligten Regierungen

vollzogen werden .
Ergeben sich hierbei Hindernisse irgend einer Art , so steht es dem

Direktorium zu , das Geschäft der Vollziehung unmittelbar von Bundes

wegen in die Hand zu nehmen . Es kann zu diesem Zweck Kommissäre
ernennen und denselben , wenn nöthig , eine angemessene Truppenzahl

zur Verfügung stellen .

Art . 13 . ( Militär angele ge nheiten .) Dem Direktorium

liegt die Handhabung der Kriegsversassung de« Deutschen Bundes ob.
Es führt die durch diese Verfassung dem Bunde in Bezug auf das

Bundeshecr , die Bundesfestungen und die Küstenvertheidigung über¬

wiesenen Geschäfte . Es hat sich der genauen und vollständigen Erfül¬

lung der militärischen BundeSverpflichtungen in allen Bundesstaaten

zu versichern , auch aus zweckmäßige Uebereinstimmung in der Organi -

ation de« Bundesheeres hinzuwirken . Es hat sein Augenmerk un¬

ausgesetzt dahin zu richten , daß das Heerwesen des Bundes ohne un -

nöthige Belastung der Bevölkerungen im Frieden gekräftigt , vervoll¬

kommnet und in einem allen Anforderungen an die Wehrkraft Deutsch¬
lands entsprechenden Stande erhalten werde .

Werden zu diesem Zweck neue gesetzliche Bestimmungen , organische
Vorschriften oder Aenderungen der Bundes -KriegSversassung erforderlich ,
o hat da « Direktorium dieselben im Bundesrathe in Anregung zu

bringen .
Bedarf das Direktorium in den Fällen der Art . 9 , 10 und 12 der

unmittelbaren Verfügung über militärische Mittel , so hat e« die Stel¬

lung der sür den jedesmaligen Zweck am meisten geeigneten Truppen¬

körper zum Bundesdienst zu beschließen .

Ist der Zweck dieser Maßregel erreicht , so hat die Verwendung zum
Bundesvienst wieder auszuhören .

Die Kosten der Verwendung von Truppen im Bundesdienst hat der
Bund , vorbehaltlich aller gesetzlich begründeten Ersatzverbindlichkeiten '

vorschußweise zu bestreiten .
Die im Bundesdienst stehenden Truppen tragen die Abzeichen des

Bundes .
Während gemeinsamer Uebungen , überhaupt während jeder Vereini¬

gung der Kontingente mehrerer Bundesstaaten werden gleichfalls diese
Abzeichen getragen .

Art . 14 . ( Bundessinanzen .) Das Direktorium läßt die aus

den Matrikularbeiträgen der einzelnen Staaten gebildete Bundeskasse
verwalten .

ES läßt von drei zu drei Jahren nach eingeholter Zustimmung des

Bundesraths den Voranschlag der ordentlichen Bundesauslagen aufstel -

lcn und der Versammlung der Bundesabgeordneten vorlegen .
Es läßt die von der Versammlung der Bundesabgeordneten geneh¬

migten Matrikularumlagen austheilen .

Zur Deckung unvorhergesehener Bundesausgaben kann das Direk¬

torium mit Genehmigung des Bundesrathes und der Versammlung der

Bundesabgeordneten , oder , wenn letztere nicht vereinigt ist, unter Vor¬

behalt der Rechtsertigung vor derselben außerordentliche Matrikularum -

lagen ausschreiben .
Es läßt den Rechenschaftsbericht über die abgelaufene dreijährig «

Periode des Bundeshaushalts der Versammlung der Bundesabgeord¬
neten vorlegen .

Art . 15 . ( Verhältniß zur Versammlung der Bun -

desabgeordneten .) Dem Direktorium steht die Einberufung , Er¬

öffnung , Vertagung , Auflösung , Schließung der Versammlung der Bun¬

desabgeordneten zu .

Zur Einberusung außerordentlicher Sitzungen desselben bedarf dasselbe

jedoch der Zustimmung des BundeSraths .
Das Direktorium hat vor der Versammlung der Abgeordneten die

Gesammtheit der Bundesregierungen zu vertreten , insbesondere wird es

die vom Bundesrathe genehmigten Gesetzentwürfe und sonstige Vor¬

lagen «inbringen , und für die darüber in der Abgeordnetenversamm¬

lung zu eröffnende Berhandlung geeigneten F - lleS Kommissäre ernennen .
ES ist berechtigt , der Versammlung der Abgeordneten Mittheilungen
über allgemeine Bundesangelegenheiten zugehen zu lassen , und dessen
Ansicht darüber einzuholen .

Nach dem Schluffe der Session der Abgeordnetenversammlung wird
es die Ergebnisse der Verhandlungen desselben der Schlußfassung der
Fürstenversammlung unterziehen , oder , falls eine solche ausnahms¬
weise nicht statlfinden sollte , die Schlußsaffung im Bundesrathe »er -
anlassen .



Abschnitt lll .

Die Versammlung der Bundesabgeorbueten .
Art . 16 . ( Zusammensetzung der Versammlung .) Die

Versammlung der Bundesabgeordneten geht durch Delegation aus den

Vertretungskörpern der einzelne » deutschen Staaten hervor .
Sie besteht aus 300 von diesen Körpern gewählten Mitgliedern .

Oesterreich entsendet zum Bunde 7b vom Reichsrathe aus der Zahl sei¬
ner den deutschen Bundeslanden angehörigen Mitgliedern oder aus den

Mitgliedern der Landtage des Bundesgebiets gewählte Abgeordnete .

Preußen entsendet 75 Abgeordnete aus der Zahl der Vertreter der deut¬

schen Bundeslande im preußischen Landtage .

Bayern entsendet 27 Abgeordnete , Sachsen , Hannover , Württemberg

entsenden je 15 , Baden 12 , Kurhcssen 9 Großherzogthum Hessen 9 ,
Holstein und Lauenburg 5 , Luxemburg und Limburg 1 , Braunschweig 3 ,
Mecklenburg -Schwerin und Mecklenburg - Strelitz zusammen 6 , Nassau 4 ,
Sachsen -Weimar 3 , Sachsen - Meiningen , Sachsen -Koburg -Gotha und

Sachsen -Altenburg je 2 , Oldenburg 3 , Anhalt -Dessau -Köthen , Anhalt -

Bernbnrg , Schwarzburg -Sondershausen , Schwarzburg -Rndolstadt , Liech¬
tenstein , Waldeck , Reuß ältere Linie , Reuß jüngere Linie , Schaumburg -

Lippe , Lippe und die Freien Städte Lübeck, Frankfurt , Bremen , Hamburg
je einen Abgeordneten , und zwar alle diese Staaten aus der Mitte ihrer
Vertretungskörper *) .

I » denjenigen Staaten , in welchen das Zweikammersystem besteht ,
wählt die erste Kammer ein Dritttheil , die zweite Kammer zwei Dritt -

theile der Vundesabgevrdneten . Wo die AbgeordnStenzahl nicht durch 3

theilbar ist , wird die betreffende Regierung bestimmen , wie die Zahl der
Vertreter unter beiden Kammern zu vertheilen sei .

Art . 17 . ( Nähere Bestimmungen über die Art der

Bildung der Versammlung .) Die Wahl der Bundcsabgeord -

neten erfolgt in jedem Staate sogleich nach dem Zusammentritt der

betreffenden Landesvertretung . Sie erfolgt für die Dauer des Mandats
der wählenden Körperschaft , bleibt jedoch nach Ablauf dieses Mandats
oder nach Auflösung der wählenden Körperschaft bis zur ersolgten Neu¬

wahl der nächstfolgenden Versammlung wirksam .
Die persönliche Fähigkeit zur Mitgliedschaft der wählenden Körper¬

schaft rntscheidet zugleich über die persönliche Fähigkeit der Mitglied¬
schaft der Versammlung der Bundesabgeordneten .

Für je 3 Bundesabgeordnete wird ein Ersatzmann gewählt . Die¬

jenigen Wahlkörpcrschasten , die weniger als 3 Bundesabgeordnete zu
ernennen haben , wählen je einen Ersatzmann .

Die Landesvertrelungen der Einzelstaateu können ihre Abgeordneten

,zum Bunde nicht an Instruktionen binden .
Die Bundesabgeordneten beziehen gleichmäßige Taggelder und Reise -

entschädigungcn aus der Bundeskasse .
Art . 18 . ( Einberufung , Vertagung , Auflösung der

Versammlung .) Die Versammlung der Bundesabgeordneten wird

regelmäßig in jedem dritten Jahre im Monat Mai nach Franksurt a . M .
einberufen . Sie kann vom Direktorium mit Zustimmung des Bun¬
desraths jederzeit zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen werden .

Eine Vertagung der Versammlung kann vom Direktorium höchstens
für eine Zeit von zwei Monaten ausgesprochen werden . Durch eigenen
Beschluß kann sich die Versammlung höchstens auf acht Tage vertagen .
Im Fall einer Auflösung der Versammlung wird das Direktorium
unverzüglich die Bundesregierungen aufjordern , die Neuwahlen so bald
als thunlich vornehmen zu lassen . Sobald die Neuwahlen erfolgt
sind , wird das Direktorium zur Wiedercinberusung der Versammlung
schreiten .

Die Regierungen werden in der Regel dafür sorgen , daß die Ständc -
kammern der einzelnen Staaten nicht gleichzeitig mit der Versammlung
der Bundesabgeordneten tagen .

Art . 19 . ( Innere Einrichtung der Versammlung .)
Die Versammlung der Bundesabgeordneten wählt ihren Präsidenten ,
ihre Vizepräsidenten und Schriftführer .

Die Sitzungen der Versammlung sind öffentlich . Die Geschäftsord¬
nung wird bestimmen , unter welchen Bedingungen vertrauliche Sitzungen
stattfinden können .

Die Versammlung prüft die Vollmachten ihrer Mitglieder und ent¬
scheidet über die Zulassung derselben .

Zur Beschlußfähigkeit der Versammlung ist die Anwesenheit von wenig¬
stens zwei Dritttheilen der Mitglieder erforderlich . Die Beschlüsse werden
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt , sofern nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahmen von diesem Grundsätze anordnen .

Die Versammlung wird mit Genehmigung des Direktoriums ihre Ge¬
schäftsordnung feststellen .

Art . 20 . ( Beschließende Befugniß der Versammlung . )
Der Versammlung der Bundesabgeordneten steht das Recht beschließender
Mitwirkung zur Ausübung der gesetzgebenden Gewalt des Deutschen
Bundes zu .

Die gesetzgebende Gewalt des Bundes erstreckt sich :
1) auf Abänderungen der Bundesverfassung ,
2) aus die bestehenden oder neu zu errichtenden organischen Einrich¬

tungen des Bundes ,
3) aus deu Bundeshaushalt ,
ft ) ans Feststellung allgemeiner Grundzüge für die Gesetzgebung der

Einzelstaaten , über die Angelegenheiten der Presse und der Vereine , über
literarisches und künstlerisches Eigenthumsrecht , über Heimathsrecht , An -

säßigmachung und allgemeines deutsches Bürgerrecht , über gegenseitige
Vollstreckung rechtskräftiger Erkenntnisse , über Auswanderungen , sowie
über diejenigen Gegenstände von gemeinsamem Interesse , deren allgemeine
Regelung etwa künftig der gesetzgebenden Gewalt des Bundes durch ver¬
fassungsmäßige Beschlüsse des Direktoriums ( Art . 11 ) und der Abgeord¬
netenversammlung würde übertragen werden .

Gesetzvorschläge , welche eine Abänderung der Bundesverfassung in sich
schließen , oder eine neue organische Einrichtung auf Kosten des Bundes
begründen sollen , « der der gesetzgebenden Gewalt des Bundes einen neuen ,
seither der Gesetzgebung der einzelnen Staaten angehörigen Gegenstand
überweisen , können in der Versammlung der Bundesabgeordneten nur
mit einer Mehrheit von wenigstens ^ der Stimmen angenommen wer¬
den .

Wie das Direktorium , so besitzt auch die Abgeordnetenversammlung
Recht , Bundesgesetze in Vorschlag zu bringen .

Art . 21 . ( Berathenoe und vermittelnde Befugnder
^
Versammlung .) Die Versammlung der BundeSabgeordne

m
^ Direktorium berechtigt , in Angelegenheiten , welche d

Bereich der gesetzgebenden Gewalt des Bundes nicht zugewiesen sind ,Er »,uhrung gemeinsamer Gesetze oder Einrichtungen auf dem Wege fri
Vereinbarung in Antrag zu bringen . .

*) Hessen - Homburg ist hier
besitzt.

übergangen . da cs keine Landesverlretung

Um in den einzelnen Staaten zur Ausführung gelangen zu können ,
bedürfen jedoch die in Angelegenheiten solcher Art von der Abgeordneteu -

versammlung gefaßten Beschlüsse der Zustimmung der betreffenden Re¬

gierungen und Vertretungen . ( Art . 25 .)
Art . 22 . ( Recht der Vorstellung und der Beschwerde .)

In allen Angelegenheiten des Bundes !steht de^ Versammlung der Bun¬

desabgeordneten das Recht der Vorstellung und der Beschwerde zu .

Abschnitt IV.

Die Fürstenversammlung .
Art . 23 . ( Einrichtung der Fürstenverjammlung .)

In der Regel wird nach dem Schluffe der ordentlichen oder außeror¬

dentlichen Sitzungen der Versammlung der Bundesabgeordneten eine

Versammlung der souveränen Fürsten und der obersten Magistrate der

Freien Städte Deutschlands sich vereinigen .
Der Kaiser von Oesterreich und der König von Preußen gemeinschaft¬

lich erlassen die Einladungen zur Fürstenverjammlung .
Die nicht persönlich erscheinenden Souveräne können sich durch einen

Prinzen ihres Hauses als 4Iter Lgo vertreten lassen .
Zwei Vertretern der deutschen SlandeSherren wird in der Fürstenver¬

sammlung ein Antheil an einer Kuriatstimme ( anstatt des erloschenen
Antheils der beiden Hvhenzvllern ) zugestanden .

Art . 24 . ( S t i m m o r d n u n g .) Die Verhandlungen der Fürsten¬
versammlung tragen den Charakter freier Berathung und Verständigung
zwischen unabhängigen und gleichberechtigten Souveränen an sich .
Deutschlands Fürsten und Freie Städte sind jedoch übereingekommen , die

für die Beschlüsse des Bundeöraths geltende Stimmordnung i» der .Art

auch unter sich in Anwendung zu bringen , daß ein Beschluß der Fürsten¬
versammlung nicht aufgehalten werden kann , wenn die bejahenden Stim¬
men das im Bundesraih je nach der Natur des Gegenstandes vorgeschrie -
bene Stimmverhältniß erreichen .

Art . 25 . ( Gegen st ände der Beschlüsse derFürsten -

Versammlung .) Die Fürstenversammlung nimmt die ihr durch
das Direktorium unterlegten Ergebnisse der Verhandlungen der Abge¬
ordnetenversammlung in Erwägung .

Sie saßt die endgilligeu Beschlüsse über diejenigen Anträge der Ver¬

sammlung der Bundesabgeordneten , welche nicht der Zustimmung der

VertretungSkörper in den einzelnen Staaten bedürfen . .
Sie läßt die mit ihrer Sanktion versehenen Bundesgesetze sowohl durch

das Direktorium als in den einzelnen Staaten verkündigen .
Sie Pflegt Beraihung wegen thunlichster Förderung der Ausführung

über diejenigen Anträge der Versammlung der Bundesabgeordneten , über

welche der endgiltige Beschluß den verfassungsmäßigen Gewalten der ein¬

zelnen Staaten zusteht . ( Art . 11 und 21 .)
Sie prüft die Vorstellungen und Beschwerden der Versammlung der

Abgeordneten in allgemeinen Bundesangelegenheiten , und läßt dem Di¬
rektorium die betreffenden Entschließungen zugehen .

Sie kann alle für das Gesammtvaterland wichtigen Angelegenheiten in
dm Kreis ihrer Berathung ziehen .

Ueber folgende Gegenstände :
Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund ,
Aenderung des Stimmverhältnisses im Bunde bei verändertem Besitz¬

stände der Bundeöglieder , — steht die Schlußfassung ausschließlich der

Fürstenversammlung zu .

Abschnitt V .

Das Bundesgericht .
Art . 26 . ( DoppelteEigenschaft desBundesgerichts .)

Das Bundesgericht entscheidet , im Namen des Deutschen Bundes , theilS
richterlicher , theilö in schiedsrichterlicher Eigenschaft .

Art . 27 . ( Richterliche Wirksamkeit desBundesge¬
richts .) Das Bundesgericht in seiner richterlichen Eigenschaft kann
»ngerusen werden :

1 ) von Bundesregierungen oder von Privatpersonen gegen den Deut¬

schen Bund , wenn erster « gegen letzteren Ansprüche aus privatrechtlichen
Titeln erheben und ein besonderer Gerichtsstand Hierwegen nicht begrün¬
det ist ;

2) von Privatpersonen gegen mehrere Bundesglieder , wenn bestritten
ist, welche der letztem eine Forderung der erstem zu befriedigen habe ;

3) von Privatpersonen gegen den Souverän , die Zivilliste oder den

Staatsfiskus eines einzelnen Bundesstaates , wenn wegen der behaup¬
teten , auf privatrechtlichen Titeln beruhenden Forderung in der Ver¬

fassung oder Gesetzgebung des betreffenden Staates kein Gerichtsstand
begründet ist ;

4 ) von Privatpersonen behufs der Eröffnung des Rechtsweges gegen
eine einzelne Bundesregierung , wenn erstere auf Grund der Verfassung
und der bestehenden Gesetze des Landes und nach Erschöpfung der lan -

deSgesitzlichen Mittel der Abhilfe , über Verweigerung oder Hemmung
der Rechtspflege Beschwerde führen ;

5) von Bundesregierungen gegen andere Bundesregierungen . , wenn
der klagende Theil Befriedigung einer Geldfvrderung oder Erfüllung
eines , privatrechtliche Leistungen betreffenden Vertrages oder SchadloS -

haltung wegen Nichterfüllung eines solchen Vertrages verlangt ;
6 ) in denjenigen Fällen , für welche dem Bundesgericht «, mit Zustim¬

mung des Direktoriums und des Bundesrathes , durch die Verfassung
oder Gesetzgebung eines Einzclstaates eine richterliche Gewalt besonders
übertrag . n werden sollte ;

endlich tritt 7 ) in Fällen , wo es sich zwischen zwei oder mehrere »
Mitgliedern des Bundes um den vorläufigen Schutz des jüngsten Be¬
sitzstandes handelt , das Bundesgericht an die Stelle des nach Art . 20
der Wiener Schlußakte zu bezeichnenden obersten Gerichtshofs .

Art . 28 . ( Schiedsrichterliche Wirksamkeit des Bundes¬
gericht S. ) Der schiedsrichterlichen Entscheidung des Bundesgerichts
werden vom Direktorium , nach vergeblich versuchter Vermittlung , auf Ver¬
langen des einen oder des andern der streitenden Theile überwiesen :

1 ) alle nicht zu der im Art . 27 unter 5 erwähnten Kategorie gehörigen
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des Bundes ;

2) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern regierender deutscher Familien
über Thronfolge , Regentschaft , Regierungsfähigkeit , Vormundschaft , sowie
über Ansprüche an das Haudsideikommiß , insofern nicht über das Ver¬

fahren in dergleichen Streitigkeiten und derep Entscheidung durch die

Verfassung des betreffenden Landes , Hausgesetze oder Verträge besondere
Bestimmung getroffen ist ;

3) Streitigkeiten zwischen der Regierung eines Bundesstaates und ein¬

zelnen Berechtigten , Korporationen oder ganzen Klassen , wenn dieselben

wegen Verletzung der ihnen durch die Bundesverfassung ( Art . 13 bis 18
der Bundesakte ) gewährleisteten Rechte Klage sichren ;

4 ) Streitigkeiten zwischen der Regierung und der Landesverlretung
eines Bundesstaates über Auslegung oder Anwendung der Landesver -

» sassung , soferne zur Austragung solcher Streitigkeiten nicht schon ander¬

,)1

weitig Mttel Süd Äe - AesetzM MrgeschMEpüd , oder dieselben nicht
zur Anwendunggebrai ^ lwerMMner ^ h

^ r ,
Art . 29 . ( Zonstitze Ausgaben k̂ s Bustdesgerichts .) Da¬

mit in der Anwendung gemeinsamer deutscher Gesetze über Zivil - oder
Strafrecht die möglichste Gleichartigkeit bestehe , ist das Bundesgericht be¬
rufen , in Fällen , wo sich bezüglich dieser Anwendung in der Recht¬
sprechung der obersten Gerichtshöfe der Bundesstaaten Verschiedenhenen
ergeben , das Direktorium , behufs der weiter erforderlichen Veranlassung ,
aus das Bedürsniß einer authentischen Auslegung oder gesetzlichen Rege¬
lung aufmerksam zu machen . LAHH '

Das Bundesgericht hat dem Direktorium aus Erforbmr rtzchffliche Gut -*

achten zu erstatten , insofern es sich nicht um Fälle handelt , in welchen das

Bundesgericht demnächst selbst zuständig werden kann .
Art . 30 . ( Besondere Bestimmungeu .) Wo keine besondere

Entscheidungsnormen vorhanden sind , hat das Bundesgericht nach den
in Rechtsstreitigkeiten derselben Art vormals vssi den Reichsgerichten

subsidiarisch befolgten Rechtsquellen , insofern solche aus die jetzigen ,
Verhältnisse der Bundesglkder « nd aus die Streitsachen selbst noch
anwendbar sind , zu erkennen .' . , ,

Streitigkeiten oder Beschwerde » , welche bereits vor Errichtung des

Bundeigerichts durch einen Bundesbeschluß endgiltig erledigt worden '

sind , können nicht vi « neuem vor dem. Bundesgericht angebracht werdey . -̂

Art . 31 . ( ZusawM -amt « tzu »» Sides -K ^ ndpSgerichts .)
Das Bundesgericht besteht aus einem Präsidenten , zwei Vizepräsidenten
und zwölf ordentlichen Beisitzern . Für die schiedsrichterliche Entschei¬

dung in Streitfällen zwischen Regierung u« d Ständen eines Bundes¬

staats ( Art . 28 unter 4) wird das Bundesgericht durch zwölf außer¬

ordentliche Beisitzer verstärkt .
Zwölf ordentliche Mitglieder des Bundesgerichts werden von den

Regierungen aus den Mitgliedern der obersten Gerichtshöfe ernannt .

Oesterreich und Preußen ernennen je zwei , Bayern einen , die folgenden
14 Stimmen des Bundesraths in einem der Reihenfolge der Stimm -

ordnung entsprechenden Wechsel sieben ordentliche Beisitzer . .
Drei ordentliche Beisitzer desBundesgerichts ernennt das Direktorium

mit Zustimmung des Bundesraths aus der Zahl der ordentlichen öffent¬

lichen Rechtslehrer an den deutschen Hochschulen .
Das Direktorium ernennt ferner mit Zustimmung des Buudesraths

aus der Mitte der fünfzehn ordentlichen Mitglieder des Bundesgericht «

den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten .
Alle dies« Ernennungen erfolgen aus Lebensdauer . , ,
Die zwölf außerordentlichen Mitglieder des Bundesgerichts werden von ,,

den Regierungen aus Vorschlag urztz aus der Mitte der Ständeversamm¬

lungen auf zwölf Jahre ernannt . Die Ernennungen geschehen durch die- .

selben Regierungen , beziehentlich in derselben Reihenfolge , wie die Er ,
Nennungen der ordentlichen Beisitzer .

Wo zwei Kammern Einen Bundesrichter zu bezeichnen haben ,, wechselt
in Ermanglung eines Einverständnisses das Recht des Vorschlags zwi¬

schen denselben , wobei das Loos den Anfang zu bestimmen hat .
Sollte sich demnächst das Bedürsniß einer Vermehrung,der Mitglieder¬

zahl des BundesgerichtheraUsMtn , so
'1kaMdä « Ä >ireklbrium , mit Zw

stimmung des Bundesraths , eine solche Vermehrung beschließen . Die

Zahl der , außerordentlichen Beisitzer muß alsdann im gleichen Verhält¬

nisse wie die der »rdemlichen erhöht werden .
Das Bundesgericht hat seinen Sitz zu Frankfurt a . M . Die o >d-ut -

lichen Mitglieder müssen am Sitze des Bundesgerichts wohnen .
Die Kanzleibeamten des Bundesgerichts werden aus dessen Vorschlag

vom Direktorium ernannt .
Die Aufstellung einer Bunbesänwaltschast bleibt Vorbehalten .
Art . 32 . ( Grnndzüge derVerfassung desBundes -

gericht s .) Das Bundesgericht wird in mehrere Senate emgetheilt
werden , damit eine zweckmäßig « Mrtheilung der Geschäfte in Senats -

und in Plenarsitzungen statlfinde und in den zur richterlichen Entschei¬

dung des Bundesgerichts gehörigen Fällen ( Art . 27 ) ei» Jnstanzeuzug
hrrgestellt werde .

' Die schiedsrichterlichen Entscheidungen des Bundesgerichts (Art . 28 )

erfolgen in ordentlicher , und wenn sie Streitigkeiten zwischen Regierung
und Ständen eines Bundesstaates betreffen , in außerordentlicher Plenar - -

sttzung , zu welcher letzter» der Präsident die sämmtlichen ordentlichen
und außerordentlichen Beisitzer einberust .

! Die in den gesetzlichen Formen gefällten Schiedssprüche unte , liege»

keiner weitern Berufung , und find sofort vollziehbar .
i Art . 33 . ( Unabhängige Stellung des Bundesge¬

richts .) Die ordentlichen Mitglieder des Bundesgerichts werden für
den Bund in Eid und Pflicht genommen und vom Bund aus der Ma -

ttikularkasse besoldet . Sie können nach ihrer Ernennung weder G - ldbe-

zsüge , noch Ehrenauszeichnungen von einem einzelnen Bundesgliede er-"

halten . Gegen ihren Willen können sie nur durch einen Spruch d-S

Bundesgerichts selbst von ihrem Amte entlassen werden . Nach erreichtem

70sten Lebensjahre kann das Direktorium sie mit vollem Gehalt in den

Ruhestand versetzen.
^ Die außerordentlichen Mitglieder des Bundesgerichts , zur Ausübung

ihre « Amtes einberufen , werden gleichfalls für den Bund in Eid und

Pflicht genommen und erhalten vom Bund Reijeentschädigungen und

Funktionsgebühren aus der Matrikularkasse .
' Ein Reglement wird die betreffenden Gehalte und Gebühren feststellen .

Art . 34 . (BnndeSgerichtsstatut .) Die näheren Bestim -
^

mungen über die Verfassung des Bundesgerichts , sowie über da « Ver¬

fahre » vor demselben werden durch ein Statut getroffen werden , welches
das Bundesgericht zu entwerfen und dem Direktorium zur weiter » Ver¬

anlassung vorzulegen haben wird .
! Art . 35 . ( Wegfall der srühern gerichtlichen Bunde s-

ein richtunge n .) Mit Einführung des Bundesgerichts kommen -

die seitherigen Bestimmungen über Austrägalinstanz , beziehentlich daS

Bundesschiedsgericht , auch die Kompetenz der Bundesversammlung >"

den im Art . 29 der Wiener Schlußakte bezeichneten Fällen und der Bu » -

desbeschluß vom 15 . Sept . 1842 in Wegfall .. Dagegen bewendet es

auch sernerhin bei Art . 24 der Schlußakte .

Schlußbestimmung .
Art . 36 . Die bestehenden Bundesgesetze behalten ihre Kraft und -

Giltigkeit , soweit st« nicht durch die vorstehenden Bestimmungen abge¬

ändert werden .

Deutschland . ,
Karlsruhe» 19. Aug . Das heute erschienene Regierungs -

latt Nr . 35 enthält :
*

I . Gesetz , die Vervollständigung der Schienenwege
Sroßherzogthums betreffend .

^ — --- - - -

cimmungen :
Dasselbe enthält folgende Be -



1 »Ml Ersetze« vom 24 . Juli 1862 zum Bau genehmigten Heidel -
'

Würzburger Bahn zum Anschlüsse an dieselbe von Ger -

tzurch das
'
Tauberthal nach Wertheim eine Zweigbahn aus

"
A - U- kvstrn hrrzufiellen . Die Mittel hiezu find in dem Eisenbahnbau -

' imbaet in Anforderung zu bringen .

2 . Von der nach Art . 6 des Gesetzes vom 84 . Juli 1862 itz Aus - ,

vL . genommenen Ossenburg -Dvnaueschinger Eisenbahn fit die , Strecke

ELssenburgbisHausach
alsbald auf Staatskosten zu bauen .

« wird zu liefern Zweck der Regierung ein Kredit , von vorläufig Einer

Million Gülden bewilligt . Der weitere Bedarf für diesen Bau ist in das

Sifenbahnbau -Budget aufzumhmen .

Art . 3 . Die Ministerien de« Handels , des .Jnnern und . derFinanzen ,

P ««, so » eit «S seinen GeschSslskreis berührt , sind mit dem Vollzüge die -

sts Gesetzesbeauftragt .
II Unmittelbare allerhöchste Entschließungen

Seiner Königlichen Hoheit des GrvßherzozS .

AllerhöchfiläckdesyerrlicheVerordnung , die Erneuernngswah -

len zur Zweiten Kammer der StSndrversanrmlung betreffend .

Beigegeben ist folgendes Verzeichnis; der erforderlichen Er¬

neuerungswahlen :

1 L>b e r r h e i n kr e i s . 1) lll , Städie -Wahlbeziik , Stadt Fvri -

burg , austzetreten Hagelm » OberamtSnchter ist Freiburg ; Wsthlkommift

jär Hvsricht-r vr . Fctzer in Freiburg . 2 ) 9 . Aemter -Wahlbezirk , Amt

Lörrach, ausgetreten l »r . Lämey , Staatsrälh in Karlsruhe t ' WWkom -

wisiär Regierungsdirektor Geheimer Rath vr . Schaaff it/Freibnra .

3) 10. Aemter - Wahlbczirk , Amt Müllheim , ausgetreten Heidenrcich ,

Bürgermeister in Müllheim ; Wahlkommisfär Ministerialrath Spohu

in Karlsruhe . 4) 11 . Aemter - Wahlbezirk , Aemter Staufen und Hei -

tershcim , ausgetreten Federer , Gerber in Ehrenstetten ; WahlkommissSr

Geh. Regierungsrath Föhrenbach in Freiburg . 5 ) 17 . Aemter - Wahl -

dezirk , Aemter Triberg , Hornberg , Wolsach und Haslach , ausgetreten

Dahmen , Pnvatmastri
'
ln Karlsruhe ; Wahlkommissär Hosgerichtsrath

Eimer in Freiburg .
>l . M i t t e l r h e i n k r e rs . 6 ) lV . Städte -Wahlbezirk , Stadt Lahr, ,

ausgetreten Wagner , Stadtpfarrer in Lahr ; Wahlkommisfär RegierungS -

dircktor Fieser in Karlsruhe . 7) V. Städte -Wahlbezirk , Stadt Osfen -

burg , ausgetreten Eckhard , Rechtsanwalt in Ossenburg ; Wahlkommisfär

Oberamtmann Bausch in Karlsruhe . 8 ) 2b . Aemttr - Wahlbezirl , Aem -

ler Baden ( ausschließlich der Stadt ) , Gernsbach und SteiAaHs Aus¬

getreten Kamm , Bürgermeister in Beuern ; Wahlkommisfär Geh . Re -L

gierungsrath Fröhlich in Karlsruhe . 9) X . Städte -Wahlbezirk , Stadt

Piorzheim , ausgetreten Lenz , Kaufmann in Pforzheim ; Wahlkommisfär

Hofrichter Mühling in Bruchsal .
III. Unterrhern kreis . 10 ) 31 . Aemter -Wahlbezirk , Aemter

Philippsburg und Schwetzingen , ausgetreten vr . Herlh , Privatmann

in Heidelberg ; Wahlkommiflär Geh . Regierungsrath Frhr . v . Stengel

in Mannheim .
' 11) XII. ^ tfidte-Wahlbezirk , Stadt Mannheim , ausge¬

treten Artaria , Kunsthändler in Mannheim ; Wahlkommisfär Regierungs¬

direktor Geh . Rath Böhme in Mannheim . 12 ) Xll . Städte - Wahlbezirk ,

Stadt Mannheim , ausgetreten Moll , Kaufmann daselbst ; Wahlkom » '

missär Negierungsdireklor Geh . Rath Böhme in Mannheim . 13 )

34 . Aemter -Wahlbezirk , beide Aemter Heidelberg , ausschließlich der

Stadt Heidelberg , ausgetreten Allmang , Pfarrer in Heddesheim ; Wahl -

kommisjär Hvsgerichtsdirektor Nestler in Mannheim . 14 ) 36 . Aemter -

Wahlbezirk , Amt N - ckarbifchossheim mit den Mosbacher AmtSorten

links des Neckars , ausgetreten Fröhlich , Geh . Regierungsrath in Karls¬

ruhe ; Wahlkommisfär OberhofgerichtSrath Fuchs in Mannheim . 15 )

XIV . Städte -Wahlbezirk , Stadt Wertheim , ausgetreten v . Runkel , Neckar¬

zoller in Mannheim ; Wahlkommisfär Vizekanzler Haaß in Mannheim .

Frankfurt , 19. Aug . Die im telegraphischen Auszug
bereitsskizzirte Antwort des Königs von Bayern

auf die Ansprache des Kaisers von Oesterreich lautet voll¬

ständig :
Der Einladung Ew . Kais . Majestät folgend , sind wir hieher gekommen ,

Alle, wie ich nicht zweifle , beseelt von demselben bundestreuen und vater¬

ländischen Gefühle , au « welchem die Einladung selbst hervorgegangen ist ,

und durchdrungen von dem heißen Wunsche , dem Verlangen nach zeitge¬

mäßer Ausbildung der Bundesverfassung eine gerechte und für alle Theile

heilsame Befriedigung zu gewähren .

Dieser Uebereinstimmung im Ziele und Streben uns bewußt , haben

wir uns versammelt , ohne im Einzelnen die Vorschläge zu kennen , welche

Em . Kais .. Majestät unserer gemeinschaftlichen Berathung zu übergeben

beabsichtigten .
Wir haben es gethan in dem Vertrauen , daß der Geist gegenseitiger

Rechtsachtung und gemeinschaftlicher Hingebung an die großen Ge -

sammtinteressen , in welchem unsere Väter den deutschen Bund im Sinne

und nach den Verhältnissen ihrer Zeit geschlossen haben , auch jene Vor¬

schläge durchdringen und tragen werde . Wir leben des Vertrauens , daß

dieselben demgemäß eine geeignete Grundlage bilden werden , um darauf

im Geiste und nach den Bedürfnissen unserer Zeit einen Bau zu

gründen , welcher der deutschen Nation , die an geistiger und sittlicher Tüch¬

tigkeit , an Bildung und Thätigkeit , wie an materiellen Kräften keiner

anderen Nation nachsteht , die gebührende Macht nach außen in konzen -

trirterer Fassung und die ihrer Geschichte und ihrem Wesen entsprechende

reiche Gliederung und Lebensthätigkeit im Innern gewährt und erhält .

In diesem Geiste werde ich die Vorschläge Ew . Kaiser ! . Maj . in die

gewissenhafteste Erwägung nehmen und mich darüber aussprechen , und

ich glaube , hiermit der gleichen Gesinnung aller hier vereinigten Bundes¬

genossen Ausdruck geliehm zu haben . Ew . Kaiser ! . Maj . haben es selbst

ausgesprochen , daß die Vorschläge der Vervollkommnung fähig sind , und

- so lebhaft ich auch den Wunsch theile , daß die Grundzüge des Resorm -

Vl- n« ohne weitanSsehende Berathungen eine rasche und einmüthige

Billigung finden mögen , und daß der Nation so nach alter deutscher Sitte

di« Bahn der Entwickelung durch ihre Fürsten selbst geöffnet werde , so

- «" iS möchte ich es doch ausschließrn/daß schon aus diesem unserem er¬

den Zusammentritt einzelne Modifikationen jener Grundzüge hervor¬

gehen könnten , zumal etwa solche, welche die rasche Einigung zu fördern
n»d zur segensreichen That des freien Entschlusses zu gestalten vermögen .

Aus tiesster Seele theile ich das Bedauern Ew . Kais . Majestät , und ge-

» id theile » es mit uns alle unsere theuren Bundesgenossen , daß es uns

" «H versagt bleibt , d-S Königs von Preußen Majestät in unserer Mitte

^ begrüßen . Halten wir die Hoffnung fest , daß bei unserm nächsten

Zusa « me,tritt diese« mächtige Glied die große Kette deutscher Macht und

Herrt -chkxit abschlichen werde , und vergessen wir nicht , daß wir diese Hoff -

mmg in dem Grade der Erfüllung näher führm können , in dem unsere
K

^
en Bestrebungen zu einem raschen und einmüthigen Beschlüße führen .

Deutschlands Völker haben , einzelne kürze Verirrungen und Wirren

s
" berittest seit nahezu einem halben Jahrhundert dm Frieden des Rech -

u,d der Treue genossen . Berläugnen wir eS nicht — da es oft ver¬

kannt worden — , daß der Deutsche Bund und seine Verfassung der Grund

war , aus dem jener Friede gepflegt ward . Verkennen wir aber auch nicht ,

dqß diese Grundlagen nun der Mgemäßen Fortbildung und Entwick¬

lung , insbesondere auch durch organische Einfügung einer Vertretung

der einzelnen Völker bedürfen .

Das Ziel , nach dem wir ringen , ist uns klar , find auch die Wege noch

«seht geebnet und sheilweise verhüllt .

. Gehe « wir mit ruhigem und festem Sinn , mit treuem und redlichem

Pillen an dah Werk ! dann wird der Segen de- allmächtigen Gottes mit

uns sei» und unser Werk krönen .

Frankfurt , 19. Aug . Die Ansprache, mit welcher der

Bischof von Limburg denKaiser von Oesterreich
im Dom begrüßte , lautet wie folgt :

Ew . K . K . Apostol . Majestät an dem Portale dieses altehrwürdigm

Domes , der Nicht bloß durch die- in ihm einst vollzogenen Wahlen und

Krönungen von deutschen Kaisern au « Allerhöchßihrem erhabenen Hause

verherrlicht , sondern auch zum großen Theil durch Allerhöchstihre persön¬

liche Munifizenz in unserm Tagen restaurirt worden ist, empfangen und

zu dm Stufen des Altars geleiten zu dürfen , tpürhe mich und die hiesige

katholische Gemeinde , wie meine ganze Diözese zu jeder Zeit glücklich ge¬

macht haben . Ein ganz besonders erhebendes Gefühl durchdringt uns

über jetzt , wo Ew . Apostol . Majestät mit Allerhöchstihre » Verbündeten ,

dm souveräne » deutschen Fürsten und den Vertretem der Freien Städte ,

zur Berathung über Deutschlands Wohl in der hiesigen freien Stadt er¬

schienen sind und nun im Begriffe stehen, , würdig Ihrer großen Ahnen

in lebendigem Glauben und aufrichtiger Deuzuth vor Allem Demjenigen

Ihre Huldigung darzubringm und seinen Segen zu erflehen , in dessen

Händen die Herzen der Fürsten rühm , und der mit unendlicher Weisheit ,

Macht und Liebe wie die Geschick? der einzelnen Menschen , s.o ĵmch die der

Völker und Nationen lenket . Möge Er , der unsichtbare , ewige König

des Himmels und der Erde , unser gemeinsames inbrünstiges Gebet

erhören , Ew . K . K . Apostol . Majestät und Allerhöchstihre , erhabenen Ver¬

bündeten mit seinem Geiste erfüllen , und gnädig fügen , daß in Folge der

zu pflegenden Berathungen des Vaterlandes Macht , Größe , Wohlfahrt

und Glanz einm neum und dauernden Aufschwung gewinne .

, An Pen König von Bayern hielt der Bischof folgende
Mrede ^ "

König !. Majestät ! Mit den Gefühlen der tiefsten Verehrung , der auf -

. richtigstes urtd wArmstenkErHMkchfft begMe ich Ew . Kitzlig ! . Majestät

an dem Portale dieses altehrwürdigm , nnt der geschichtliches (pfffwrckel

lung Deutschlands so innig verknüpften Domes . Im Hinblick auf die

Eigenthümlichkett ^ r - HegewvärtigM politischest Verhältnisse »und Zu¬

stände bin ich doppeshglücklich , gerade bei Gelegenheit eine- eben so wich¬

tigen als erfreulichen Ereignisses , nämlich im Momente des Zusammen¬

tritte « der legitimen deutschen .Fürsten und Vertreter der Freien Städte

zur B '
ekakhuifg üßkikife^ gemkiülfckntWVaterlaiideS Wohlfahrt Ew . König ! .

Majestät
'Ist "bah HauS deS Herrn rinführen , zu den Stufen des Astars

geleiten und über Allerhöchstste und das von Ihnen mitzufördernde große

Werk her Verjüngung und Neubelebung Deutschlands den Segen des

^ Himmels hei ilWehen 4 » -können .

Darmstadt , 18 . Aug . ( Südd. Ztg. ) . . Der Kaiser
Franz Joseph traf heute Morgen zwischen

' gD und 11

Uhr mit einem Extrazuge der Main -Neckar -Pqhil . hjHr , ein ,

nachdem kurze Zeit vor ihm der König Max von Bayern in

einem besoudern Zuge ebenfalls angelangt war . . Der Grvß -

herzog empfing die Monarchen in dem Fürstenpavillon des

Bahnhofs und geleitete sie in einem vierspännigen offenen
Wagen in die Stadt , entlang der Rheinsträße , welche der

Aufforderung des Bürgermeisters , entsprechend liebst den

Seitenstraßen mit Flaggen , Guirlanden u . s. w . festlich
geziert war . Einen eigenthümlichen -Eindruck mußte bei

dieser Dekoration die Thatsache »machen , daß die deutsche

Fahne nach einem Jahrzehnd der Verfolgung oder doch
der äußersten Unbeliebtheit wieder in amtliche Gnade und

Gunst gelangt ist , denn sie flatterte zum ersten Male wieder

nicht bios an Privatgebäüden , sondern auch ans dem Mini¬

sterium des Innern , den Salons -des Ministers v . Dalwigk ,
und von dem Giebel des Ständehsuses , und soggr an höch¬

ster Stelle über und zwischen den Karben des Hauses Oester¬

reich und der Landesfahne . Eine zahlreiche Menschenmenge
umstand den Bahnhof und begrüßte die Fürsten mit lebhaf¬
ten Zurufen , welche sich während der ganzen Fahrt fort¬

setzten ; am Residenzschloß verließen die Souveräne den

Wagen und ließen die in Parade ausgestellte Garnison
vor sich defiliren , worauf sie zu Fuß , von den Massen nm -

drängt , sich in das Schloß begaben . Gegen 4 Uhr Nachmit¬

tags verfügte sich der Hof in den Garten zu Bessungen , wo

die Tafel ftatifand . Der Großherzog brachte hierbei den ersten

Toast aus das Wohl des Kaisers ans , was von einer Artille -

riesalve begleitet wurde . Gegen 6 Uhr kehrten die Fürsten

zur Stadt zurück und besuchten die Festvorstellnug , „ Königin
von,Saba

" von Gounod , beim Eintritt in das festlich erleuch¬
tete . und dichtgesüllte Haus von lebhaftem Hoch empfangen .
Mit einem besondern Nachtzuge der Main -Neckar -Bahu sind
die Souveräne hieraus zur Bundesstrdt zunnckgereiätf

* Berlin , 18 . Aug . Die offiziöse „Nordd . Mg . Zig . " -
bemerkt heute in einem Leitartikel über den Frankfurter
Fürsten tag , daß man im Publikum, , dst Beweggründe der

Ablehnung des Königs noch nicht kenne,stütz sie aver, ) ehrH ^-

wichtig seien . In Bezug auf den Kaiser von Oesterreich wird

betont , er sei früher kein sonderlicher Anhänger des konstitu¬
tionellen Systems gewesen , und nur „ durch das nationale Un¬

glück des Jahres 1859 angeregt , habe er dem Drüsigen der

neuen Zeit gegen seine bisherigen Ansichten Gehör gegeben
und das neue Oesterreich geschaffen ." Daher sei es um so über¬

raschender , ihn plötzlich als einen so enthusiastischen Förderer
der Reform zu sehen , daß er nicht abwarte , die Reformer ? ist"

seinen eigenen Landen vollständig dnrchzuführen und zu kvn -

solidiren , sondern sich bereits an die schwierigste Reform
'

mache — an die Reform Deutschlands .
Woher dieser Eifer ? — fährt das Bismarck 'sche Organ fort . — Wir

würden denselben bei Jemand begreifen , der einen solchen Weg mit der

Aufregung eines politischen Enthusiasten betreten ; , bei einem Fürsten

aber , dem die Reform nur ein Verstandessatz ist , der sich aus
'
der »Logik

der Thatsachen
" entwickelt , hat dieser Eifer etwa « , Befremdendes . . . .

Die « ist allerdings ein Punkt , der un « überraschen , der nn « zum Nach¬

denken und zu einem Vergleiche zwischen den beiden Großmächten an -

regm , und un « endlich dahin führen muß , zu sagen , daß » wenn die Ho -

henzollern es um Deutschlands willen zurückwies « , sich an die Spitze der

Reformbewegung zu stellen , Habsbnrg diese Stelle einnimmt — um

Oesterreichs willen . Wer aber von den beiden Fürsten deutscher gedacht

und gehandelt ; das wird Deutschland und wird die Geschichte entscheiden . -

Die Regierung in Posen widerruft für die Zeit vom

1 . Septbr . ab alle von ihr oder ihr untergeordneten Behör¬

den ausgefertigten Passe zur Reise nachPolen , sowie die

Grenz -Legitimationskarten zur NeberschrMung der Grenzen .

Eine Postzeiverordnung setzt außerdem Strafen fest für die

Ueberschreitung der Landesgrenze nach Polen ohne Legitima¬
tion , oder mit einer erloschenen . Wird die Prolongatron der

Legitimationspapiere innerhalb 14 Tagen nachgesucht , so kann

in einzelnen Fällen dieselbe — nach gegebenen Instruktionen — '

stattfinden ; ebenso hat die königl . Regierung den Behörden
"

besondere Anweisung über die Ausfertigung neuer Pässe u . s .

w . ertheilt . — vr . Eduard Meyen wird die Redaktion

der „ Berliner Reform " mit dem 1 . Oktbr . niederlegen , vr .

Guido Weiß aus der Redaktion , der „ Voss . Ztg ." ansschei¬
den und die Redaktion der „Berlin . Reform " übernehmen .

H Berlin , 19 . Aug . AuS St . Petersburg hier cin -

gegangene Nachrichten stellen es als sehr wahrscheinlich hin ,

daß S . K . H . der Großfürst Konstantin binnen kurzem

Warschau auf einige Zeit verlassen werde . Zugleich taucht
in der russischest Hauptstadt mit wachsender Bestimmtheit das

Gerücht wieder auf , der General Murawieff sei dazu aus -

ersehen , nach vollständiger Herstellung der Ruhe in Lithauen
das Oberkommando nfti Königreich Polen zu übernehmen .

Dieser Zeitpunkt soll nicht fern sein .
Der vor einigen Tagen in Schloß Rechberg bei Schmiedc -

bcrg in Schlesien '« '
verhaftete Prinz Roman Czar -

toryski wurde Vorgestern von Gendarmen hier An¬

gebracht und an das Hausvoigteigefängniß abgeliefert .

Dort befinden sich bekanntlich auch die übrigen , in den Prozeß
verwiMtett Polen . — Heute früh ist I . K . H . die Frau

Kronprinzessin nach Schloß Rosenku bei Koburg abge¬
reist . Nächsten Samstag wird der Kronprinz ebenfalls

dorthin reisen . - Die Rückkehr des Hrn . v . Bismarck nach

Berlin steht neueren Bestimmungen zufolge erst gegen die

Mitte der nächsten Woche zu erwarten . Im Lauf der näch¬

sten Woche trifft auch der Kricgsminister v . Roon von seiner

Urlaubsreise hier wieder ein .

Wien , 17 . Aug . Man schreibt der „ Köln. Ztg .
" : „In

Ungarn ist bekanntlich die Idee des Frankfurter Fürsten¬

kongresses sehr günstig ausgenommen worden , da . man

dort nicht daran zweifelt , daß die Lösung der deutschen Frage
die Lösung der ungarischen Verfassungsfrage im Sinne einer

Transaktion wesentlich erleichtern werde . Diese Ansicht
wird übrigens auch hier , und zwar auch in maßgebenden -

Kreiseir getheilt , und ich glaube Ihnen mit aller Bestimmtheit

mittheilen zu können , daß man in den hiesigen entscheidenden

Kreisen vollkommen im Klaren darüber war , daß der öster¬

reichischer Seits angestrebte Fortschritt in Deutschland mit dem

Festhalten der Zentralisation in Oesterreich unvereinbar sei ,

ehe noch M Einladung an die deutschen Souveräne zur Be¬

rathuna der BundesresorM in Frankfurt erging . Auf wel¬

chem Wege
'
aber diesen Verhältnissen Rechnung getragen , und

wie namentlich
"
die sich als unvermeidlich darstellende Revlfton

der österreichischen Reichsverfassung bewerkstelligt Md « soll
darüber scheinen bis jetzt noch keine bestimmtenEntschlüsst M

faßt worden zu sein . Man ist eben augenblicklich mtt dem

Nächsten beschäftigt und sind daher auch alle Gerüchte von

der bevorstehenden Einberufung des , ungarischen Landtages ,

zur Zeit wenigstens , ganz unbegründet . "

Frankreich .
Z Parts , 19 . Aug . Während die Ungeduldigen schon

' die Augenblicke zählen , wo man die Antwort Rußlands auf

die letztest Noten erfahren wird , sind diese Noten noch nicht
einmal in Händen des FürstenGortschakosstSie sollten ihm am

Montag behändigt werden ^ da aber die Absendung der öster¬

reichischen Note eine Verzögerung erlitt , Fürst Gortschakvff
überdies den Tag noch nicht bestimmt hatte , an welchem er

die Mittheilung der bbei Mteck eiüpstchßm wkvde,- so ver¬

zögerte ' sich diese Eröffnung . Die „ France
" glaubt , daß dies

heute , längstens morgen geschehen wird . Es wird sohin noch

einige Zeit vergehen , bevor die neue Antwort Rußlands ein -

treffen wird . Für den Augenblick sind Aller Augen auf

Frankfurt gerichtet : der Telegraph , wie die Spalten der

Zeitungen bringen nur Nachrichten aus der Mainstadt , und

das französische Publikum , sonst so gleichgiltig für Alles , was

außerhalb der Grenzen Frankreichs vorgeht , interessirt sich

auf 's lebhaftest ^ für den Frankfurter Fürstenkongreß ; es

liest mit gleich großer Begierde die Rede des Kaisers von

Oesterreich . Die „ France
" veröffentlicht den Text des Ein¬

ladungsschreibens des Kaisers von Oesterreich an die deut¬

schem Würsten . Da dieses Blatt behauptet , daß dieses

historisch - wichtige Aktenstück bis hellte
^

mchk bkroffdirklicht
worden ist , so mag es hier nach ihrer Angabe folgen :

Wertheste Bundesgenessen ! Gleich den andern Fürsten von der Noth -

wendigkAt einer Resvrm der Bmidesvnsajsung durchdrungen , werde ich
' wich

'am 16 . nach Franksmt begeben, und ich werde glücklich sein , mit

Ihnen dort zusammenzutrcffen , um uns über dieser Angelegenheit zu

benehmen . Franz Joseph .

Die französische Presse verfolgt übrigens den deutschen Ne -

formversuch mit ganz geringer Ausnahme mit ungemeiner

Sympathie , und selbst in den wenigen Blättern , die nicht von

Wohlwollen dafür erfüllt sind , begegnet man kaum irgendwo
- eimmHpuv - stner Feindseligkeit , von der man in Deutschland

von je hev Frankreich gegen die deutsche Einheit erfüllt zu sein
"

gegkäirbt hak .
Herzog v . Morny ist gestern abgereist , um dem Gcneral -

rathe des Puy -du - Dome -Departements zu präsidiren , Hr .

Dronyn de Lhuys dagegen wird nur bei den ersten
Sitzungen des Generalraths des Aisne -Departements präsi¬
diren , und seine Rückkehr nach Paris beeilen , da der Kaiser
den Wunsch aussprach , bei der Rückkunft aus Ehalons seinen
Minister in Paris zu treffen . — Der französische Gesandte
in Mexiko , Hr . Dubois deSaligny , wird demnächst in

Frankreich erwartet . Er wird nicht wieder aus seinen Posten



zurückkehren. Wahrscheinlich wird dieser Diplomat durch den
bisherigen Konsul in Neu -Aork , Graf Montholon , ersetzt
werden . — Der Fürst von Hohenzollern - Sigmarin -

gen ist heute im Lager von Chalons eingelroffen . — Die

Börse war fest , aber dis gegen den Schluß wenig belebt ; erst
in der letzten halben Stunde trat bei erhöhter Belebtheit eine

Reprise ein . Rente bleibt 67 . 85 . Cred . Mob . 1123 .75 .

Vermischte Nackrichten «
" Frankfurt , 19. Aug . Das gestrige Geburtsfest Sr . Maj . des

Kaisers von Oesterreich wurde durch Hochamt im Dom gefeiert ,
welchem nebst andern hochgestellten Personen auch Graf Rechberg bei¬

wohnte , wahrend die österreichischen Truppen vor der Kirche paradirten .

Nachmittags fand im Holländischen Hof unter Theilnahme fremder Ge¬
neralität ein Festmahl der Offiziere statt .

Heute früh zwischen 7 und 8 Uhr hielt der Kaiser am Gründbrunnen
die Parade über die hiesigen k. k. österreichischen Bundestruppen ab ;

Frankfurter und Bayern versahen den Ordnungswachtdienst . Da im

Allgemeinen dieser militärische Akt im voraus wenig bekannt war , so
hatte sich kein besonders zahlreichesPublikum , wohl aber eine lange Reihe
eleganter Wagen dabei versammelt . Se . Kaiser! . Majestät fuhr wie ge¬
wöhnlich im zweispämiigcn leichten Wagen zurück , und begab sich un¬
mittelbar darauf in den Englischen Hos ^ wo der König von Sachsen
wohnt , welcher um 10Uhr nach Baden zum König von Preußen abreiste .

Der Kurfürst von Hessen hat heute Frankfurt auf einen Tag ver¬

lassen . — Heute Nachmittag 4 Uhr versammeln sich die Fürsten abermals

zum Mahl beim Kaiser.
Gestern Nachmittag sah Hr . Senator Bernus den grötzern Thetl

der hier anwesenden Diplomatie zum Diner bei sich versammelt ; nachher

fand weiterer Empfang in den Gesellschaftssälenstatt.
— Frankfurt , 19. Aug . (Südd . Ztg .) Der Ausschuß des

Deutschen Abgeordnetentages ist seit heute früh 9 Uhr im

Holländischen Hofe versammelt . Von den bereits anwesenden Theil-

nehmern nennen wir v . Bennigsen , Schulze-Delitzsch , Metz , Häusser,
'
v . Unruh , Hölder , Fr . Oetker, Planck, Pfeiffer , Moriz Wiggers , Franz
Duncker u . s. w . — Die Sitzungen des Abgeordnetentages finden

Freitag und Samstag den 21 . und 22 . August im Saalbau statt , und

sind öffentlich . Sie beginnen an beiden Tagen Vormittags um 9 Uhr .
Das Bureau ist von Dienstag den 18. August an im Banketsaal des
Saalbaues . Zur geselligen Zusammenkunft am Donnerstag den 20.
Abends ist die Neue Anlage bestimmt. Für die Frankfurter Mitglie¬
der findet eine Vorbesprechung Donnerstag den 20 . August, Nachmittags
5 Uhr, in der Harmonie statt .

— Frankfurt , 19 . Aug . Wie das „ Franks . Journ .
" gelegent¬

lich bemerkt , fehlt bei dem Fürstenkongretz bis jetzt auch noch
der Fürst von Lippe - Detmold .

Der „ Süddeutsch . Ztg ." zufolge hat der Fürstentag zu 2 Plaka¬
ten von Privatpersonen an unfern Straßenecken Veranlassung gege¬
ben . Das eine, von dem rühmlich bekannten Patrioten Hrn . J . G . Strauß

(Besitzer der „ Stadt Darmstadt " ) ausgehend , enthält das Träger ' sche

Gedicht aus der „ Gartenlaube " : „ Wann , wann marschiren wir gen
Norden ? " — ist also ein Aufruf an die versammelten deutschen Für¬

sten , ihre Schuldigkeit gegen Schleswig -Holstein zu thun . Das andere

stammt von dem Buchdruckereibesitzer Reinh . Baist , ist in Prosa ab-

gefaht, und verspricht Franz Joseph die deutsche Kaiserkrone, wenn er
die Reichsverfassung von 1849 annimmt und die Ungarn u . s. w .

befriedigt.
— Da die deutschen Fürsten gegenwärtig in Frankfurt mit dem Ver¬

such einer Reorganisation des Deutschen Bundes beschäftigt sind,
dürften einige statistische Notizen über den letzter » nicht ohne Interesse

sein . Wir schicken voraus , daß dabei der Bestand der der deutschen Bun¬

desakte vom 8. Juni 1815 ist ; die Ziffern entnehmen wir einer Zusam¬

menstellung in dem Gothaischen Hofkalender für 1863 , wobei den Bc-

völkerungszahlen die Zählung vom Jahr 1855 zu Grund liegt.
Es gehören zum deutschen Bundesgebiet :
von der österreichischen Monarchie das Erzherzvgthum Oester¬

reich , die Herzogthümer Salzburg , Steiermark , Kärnten , Kram ; dann

vom Küstenland : Stadt Triest und Gebiet, der Kreis Görz und ein

Theil des istrianer Kreises ; ferner die Grafschaft Tirol mit Vorarlberg ,
das Königreich Böhmen , die Markgrafschaft Mähren , das Herzogthum
Schlesien und endlich von Galizien die Herzogthümer Auschwitz und

Zator , mit einer Einwohnerzahl von 12,909,919 . Oesterreich stellt zum
Bundesheer drei Armeekorps mit 158,037 Mann ;

von der preußischen Monarchie die Mark Brandenburg , dir
'

Herzogthümer Pommern , Sachsen , Schlesien , Westphalen und dir
Rheinprovinz ( in neuerer Zeit noch dazu gekommen die hvhenzollern-
schen Lande und das Jahdegebiet) ; Einwohnerzahl 13,173,235 , Bun¬
destruppen drei Armeekorps mit 133,769 Mann .
Bayern :
Sachsen :
Hannover :

4,541,556 Einw ., ein Armeekorps mit 59,334 M.
2,039,176 „ , ein Armcek. (Div .) „ 20,000
1,820,480 . „ 21,757 ,
1,669,374 „ „ „ „ 23,259 .
1,303,116 „ „ „ 16,667 .

736,392 „ ,. 9,466 „
836,424 „ - „ 10,325 „

Baden :
Kurhessen :
Großh . Hessen :

u . s. w .
Der ganze Deutsche Bund zusammen zählt 43,391,797 Einw . mit

10 Armeekorps und einer Reservedivision , 503,072 Mann Truppen ,
wovon also fallen auf Oesterreich 12,909,919 Einw . ( 158,037 Mann ) ,
Preußen 13,173,235 (133,769 Mann ) , und auf die übrigen Bundes¬

staaten 17,308,643 Einw . (211,266 Mann ) .
Nach der Zählung von 1857 hatte Oesterreich im Ganzen 35,019,058

Einwohner , wovon (nach Stein 's Atlas v . 1 . 1865) rund 13,000,000

zum Deutschen Bund gehören und 22,000,000 zu seinen übrigen Län¬
dern ; nach der Zählung vom Jahr 1858 hatte Preußen 17,739,913
Einwohner , wovon (nach Stein ) 13,578,258 im Bund und 4,161,655

außerhalb desselben. Im Jahr 1861 ergab die Volkszählung für
Preußen eine Gesammtzahl von 18,500,446 Einwohner , für Ge-

sammt -Oesterreich schätzt der „ Gothaer Hofkalender" dieselbe bis dorthin
rund auf 37,000,000 .

Marau , 20 . Aug. Nheinwasjer wärme : 16 -/ - Grad.

Verantwortlicher Redakteur :
Or. I . Herm . Kroenlein .

Großherzogliches Hofthealer .
Freitag 21 . Aug . 3 . Quartal . 76 . Abonnementsvorstel¬

lung : Zampa oder die Marmorbraut ; Oper in 3 Ak¬
ten , von Herold .

HS Z .Y .888 . Furt Wangen . Dem
M- R^ uuerforschlichen Rathschlusse Gottes

xs gefallen , heute unsere inuigst -
» geliebte Mutter , Schwiegermutter und

Großmutter , Maria Katharina
Curta , Wittwe des ihr vor fünf

Monaten vorangegangenen Gatten , Joh .
Nep . Hippach , zu sich in ein besseres Jen¬
seits abzurusen .

Mit den hl . Sterbsakramenten versehen,
verschied sie nach zweimonatlichen Leiden in
frommer Ergebenheit , wie sic stets lebte, im
Alter von 67 Jahren 9 Monaten .

Wir setzen andurch unsere Freunde und
Bekannten mit der Bitte in Kenntniß , der
Verblichenen ein ehrendes Andenken bewah¬
ren , und uns ihre Theilnahme an unserm
zweiten , so schnell dem ersten gefolgten Ver¬
luste nicht versagen zu wollen .

Furtwangen , am 15 . August 1863 .
Die Hinterbliebenen .

Z .y .889 . D u r b a ch .

Anzeige.
Unterzeichneter hat sich hier in Durbach ,

Amts Offenburg , als Gemeindearzt zur Aus¬
übung der gesummten Heilkunst niedergelassen ,
und empfiehlt sich noch speziell als Augen -
und Ohrenarzt .

Wohnung im Gemeindehaus hier .
Durbach , den 19 . August 1863 .

Schmitt ,
prakt . Arzt , Wund - und Hebarzt .

VZ .Y.881 . Nr . 2275 . Lörrach .

Wiesenthal-Dahn.
Mit Beschluß vom 18 . l. M . wurde vom Verwal -

tungsrathe die Dividende pro I . Semester 1863 der
Wiesenthalbahn - Aklien auf 3 fl . 44 kr . , resp . 8 Frcs .
festgesetzt , und kann solche gegen Ablieferung der be¬
treffenden Scheine am 1 . September erhoben werden :

in Basel bei Herrn Bisckoff zu St . Alban ,
„ Lörrack bei Herrn C. R . Gebhard,
„ Schopfheim bei Herrn C . W Grether .

Am gleichen Tage und ebendenselben Orten werden
auch die Zmsen unserer Obligationen gegen Vorwei¬
sung der betreffenden Coupons ausbezahlt werden.

Lörrach, den 19. August 1863.
Direktion der Wiefenthal - Bahn .

Z . y . 869 . Ein
Mann aus den
höheren Standen ,

im besten Mer , Besitzer von eindringlichen
Geschäften , und außerdem eine Rente beziehend,
sucht wegen Mangel an Damenbekanntschaft
auf diesem Wege eine Lebensgefährtin von
guter Erziehung und sanftem Charakter , im
Alter von 23 bis 28 Jahren , mit einigem
Vermögem .

Franko -Adressen unter Nr . 54 einzusenden
an die Expedition der Karlsruher Zeitung .

Z .Y.75I . , B e r l i n .
werden : Kaufleute , Oekonomen,

f Lehrer , Forstbeamte , Techniker ,
Chemiker, Werkführer rc . , überhaupt Personalien aller
Berufszweige zum Engagement für höchst vortheilhaste
Stellungen im In - und Auslande . Alles Nähere und
genauer Nachweis der direkten Adressen ist in der

„Bakanzen -Liste" zu ersehen , welche in
o Wochen -Nuvimern für 1 Thlr . — 13 Wochen -Num -
mern für 2 Tblr . franko nach allen Orten von
Retemeyers Zeitungs -Bureau in Berlin zu be¬
ziehen ist .

° "

^ linäsrliok 's Ls -näbiioli
der ? LlIi « I « Kie « i» d IderLpie

2 . F-ullsKo . 4 Lände . 260 LvAsn .
I -rüLsrsr I -rsis ü . 39 . gstst ü . 10 .

ist SU denieüen duretl IN

7^ lU10N6 tz.

G 769. Hamburg . U
v iUIemeuekle U
A. visdernw mit kewinnen vsrwvdrts

z Örosss Llslä - H
ß vsrloosmiK ?
U vimL Mlivnvn450,000 Mark, y
U in weleber nur gewinne gesogen werden, U
R garantirt von der Legierung der treten Stadt A
A Lawdurg . L>

Originsl -I-oos kostet 2 t blr . A

kosten L A
„ L „ K

kovinusll beünckeu sieb t

K bin
A 6i » balbes
s» 7wei viertel „
A Vier aclltel „
tz

' Unter S « »« «
W- llsupttrelker von Visrk 2 « « « « « 1W .OOO ,
A L« « « « « s « « « « » « « « « 20 000 K
U LS .OOO , 8 mal 10,000 , » mal 8000 , H
M -2 mal « OOO , 4 - mal SOOO 8 mai 4000 «
S » t ins ! » OOO , 50mal » OOO , « mal 1500 M

O mal LSOO , LO« mal LOOO , LO« mal ^I 500 , « mal »oo , LOS mal soo ero . ete . D
U Lsginn der Llekang am 2L . nLedstsn Ute . H

Um der kortvskrsnd sieb steigernden ölaeb-
« krage narb diesen beliebten vriginrl -I-oosen »
U ( keine ? romesseu >, welclle niebt allein vonU
« der Staats -Legierung garantirt , sondern de - .H
Aren Xjebungsucb von derselbendsallksicdtigtD
U wird , su geungen , bat man sieb geuircbigt ge - U
Aselle » , dieUuoseesnrsbl und demsukolge sueb A
A die Kevinns bedeutend rn verwehre » . A
U Unter meiner in weitester l erne bekannten H'
U Klientel wurde im vergossenen Istire 2 mal , A
Kund rvvar am 25 . 1u!i rnw L8 . Aals dasH
M grösste l-oos , und im laufe dieses Isbres M
« 4wal der grösste LanstgeVinn bei mir ge - A
A wonnen . DE " Auswärtige -Vutlräge werden I
M gegen Linsendung des Lstrages in allen Ser - U
» tsn kapisrgvld oder krslwarkon , so wie «
H gegen kostrorsekuss prompt und verscüwie - R
M gen snsgekübrt und sende aw1UoKs2iebungs - M
D listen und Ksvinnxsldsr sofort naeb tintscbei - »
Hduugru .

tlaS». 8»W8. ltttM.t

« esselHesvvckf. L'L"» !?
Gehalt , wird zu kaufen gesucht . Von wem? sagt die
Expedition dieses Blattes ._ Z .Y.793.

Z .Y.886 . Karlsruhe .

Spreulieferung.
Für die Garnison Karlsruhe mit Durlach sind bei¬

läufig 2000 Malter Spreu erforderlich.
Diejenigen , welche dieselben liefern wollen , haben

ihre Angebote bis
Montag den 24 . dieses Monats ,

Vormittags 9 Uhr ,
auf dem Bureau der großh . Garnisonskommandant -
schaft einzureichen.

Die Bedingungen können bis dahin bei der Unter¬
zeichneten Verwaltung täglich eingesehen werden.

Karlsruhe , den 19 . August 1863.
Großh . Kasernverwaltung .

SeuberI .
Z .z.535 . Nr . 16,824 . Heidelberg . ( Auf¬

forderung und Fahndung .) Der Tüncherge¬
sell Jakob Nunn von Neustadt a . H . ist der Entwen¬
dung einer Schützenjoppe zum Nachtheile des Anton
Ludwig Lehmann dahier und damit des gemeinen
Diebstahls unter dem Erschwerungsgrunde des Ein -
steigcns angeschuldigt.

Derselbe wird aufgefordert, sich

innerhalb 14 Tagen
dahier zn stellen , widrigenfalls das Erkenntniß nach
dem Ergebniß der Untersuchung würde gefällt werden .

Zugleich bitten wir , auf den Angeschnldigten zu
fahnden und ihn auf Betreten hieher einlieferu zu
lasse» .

Heidelberg , den 18. August 1863.
Großh . bad . Amtsgericht,

v . Litschgr .
A .i.854 . Nr . 8618 . D u r l a ch. (Sch .ulden -

liquidation .) Christine Seemann , ledig , von
Königsbach beabsichtigt, nach Amerika auszuwan¬
dern.

Etwaige Ansprüche an dieselbe sind
Freitag den 21 . August d . I . ,

Vorm . 9 Uhr ,
dahier anzumeldcn.

Durlach , den 11 . August 1863 .
Großh . bad. Oberamt .
Spangenberg .

Z .z.530 . Nr . 7880 . Konstanz . ( Aufforde¬
rung .) Mathias Distel von Anselfingen, Bezirks¬
amts Engen , ist der Entwendung eines Hutes , im
Werthe von 2 fl . , zum Nachtheil des BartholomL
Oehri von Wollmatingen , beschuldigt und wird hier¬
mit aufgefordert , sich binnen 14 Tagen zu
stellen , indem sonst nach dem Ergebniß der Untersu¬
chung das Erkenntniß gefällt werden wird . Konstanz,
den 14. August 1863 . Großh . bad. Amtsgericht.
Fritsch .

Z.z.531 . Nr. 17,890 . Waldshut . ( Ver¬
schollenheitserklärung .) Nachdem Hein¬
rich Nuß baumer von Buch unserer Aufforderung
vom 26 . Juli v. I . , Nr . 16,116 , keine Folge gegeben
hat , so wird derselbe für verschollen erklärt und sein
zurückgelasjenes Verniögen den nächsten Erben gegen
Kaution in fürsorglichen Besitz übergeben.

Waldshut , den 15 . August 1863.
Großh . bad. Bezirksamt.

Engelhorn .

Frankfurt , 19 . August 1863 . StaatSpapiere .

Oesterr.

^
Stellegefueh .

Ein in jeder Hinsicht erfahrener Bierbrauer , welcher
bereits 18 Jahre nur drei großen Brauereien als Brau¬
meister , sowie in den letzten 4 Jahren in Paris einem
der größten Etablissements vorgestanden hat , sich mit
guten Zeugnissen answeisen kann , sucht wieder eine
derartige Stelle .

Anfragen franko besorgt unter Nr . 872 die Expedi¬
tion dieses Blattes . _ _

Keüermädchen ^LaL"
Kellermädchen können sogleich eintreten gegen guten
Lohn. Näheres bei der Expedition dieses Blattes zu
erfragen . _

Preuß .

Bayern

Wrlbg .

Baden

5«/o 'Met . i . S . b . R .
5"/g dv . in holl . St .
50/ , dv. 1852 in Lst.
50/o dv. 1859 „ .
50/ g Lomb. i . S .b.R.
5 /̂o Venel.E .b .R . 'V,
50/0 Nar . - Anl. 1854
5"/o Met . -Obligat .
5Vo do. 1852 C . V.R
4V? /oMel .-Oblig .
5"/p Oblig . b. Rlh .
4 -/? /o do.
40/0 00 .
3V? /o Staatssch .
4V? /o Ijäyrig .
4V/o V-jähng
4»/g Ijährrg
4Vo V-jährig
40/g Adlös .-Rente
3V//o
47D/uObl . b . Rth .
4"/o dlo .
3 dto.
40/u Obligation .
3V? /° dto . v. 1842

83V» P .
83V» P -

82Vs G.
71V. G.
67 G.
66 V- G .
60 V« P .
106V« P .
102 P .
99 P .
90V. G.
102V« P .
103 G .
101 (VG .
101V» G .
101V« G .
Ü7V» P .
r04V« G.
103V- P .
97V« P -
100V« P .
33V» P .

G .Hess.

Naffau

Brjchw.
Lrbg.

Franks.

Rußl .
Finnl .
Span .

Belgien
Italien
Schwd.

Schwz.

N - Am.

5V« Obligation .
40/0 dlo. '
3V-Vo dto.
5"/o Oblig . b . Rth .
4V-V,, dto.
4V« dlo.
3V-0/« dto.
3V-"/oO . b.R . ä105
4°/oO.Fr .s28k .b.E.
3V-V« Obligation .
3Va dto.
5VoObl . inL. sfl .12
4V,o/oObl. i.R .it105
30/0 inl. Schuld
2Vo Schuld
4V- °/oO. i.Fr .s28kr.
5"/« Rente Fr . ä 28.
4V-Vo Obligation .
4V-VoPfbf.b .B .<LE.
4V -V°E .O .Fr .«28k.
4V -VoBeru . Lt . -O.
40/0 dto.
5Vi. Gf.St .O . Fr .2ü
6VoSt .i.D .» fl .2 . 30
5Vo do. 1871 u . 74

102V«bG
100 G.
97V- P -
101V» G
102V» P
99V» P -
93 P .
93V» G.
93V» G .
98 '/- P .
S3V - P .
90'/« P .
90 P .
51V» P -
48 G.
100 G.
71 -/ » P .
98V» P .
97°/» P .
101V« P .
102 P .
97 P .
99 -/ . P .

72V- P .
Diverse Aktien , Eisendahn -Aktien und Prioritäten .

Z-y.
769.

Ein ländlicherWohnsitz , nicht über ein halbe Stunde
von der Eisenbahn und nicht über zwei Stunden Eisen¬
bahnfahrt von Karlsruhe , im Werth von höchstens
10,000 Gulden , wird zn kaufen gesucht . Adresse : .Vl.
an die Ervedition der Karlsruher Zeitung .

3Vo Frankfurter Bank
30/0 Oesterr . Bank-Aktien
50/0 „ Cred.A. iL .S
3Vo Bayr . Bank » fl. 500
4"/« Darmst . B .-A. s fl. 250
4°/o Weimar . Bank - Aktien
4°/o Mtteld .Er . -A . s 100TH.
4°/o Lnremb. Bank - Aktien
Span .H. n .Jnd . Fr .500 s 28
Taunnsbahn -Akl. s fl. 250
9V-Vo Frankf.Han.Esnb . -A.
5V0Oeslerr.SlaalS -Esnb. - A .
5«/gElisab .B .fl.200pr . St .V«
Rhein - Nahe-Bahn
4»/, Ldwh. - Berb . Eisenbahn
4V-VoPf -Mar - Esb . - A. bR .
4V-VoBayer.Ostbahn -Aktim
4°/, Hess. Ludwigsdahn
Friedr .-Wilh . -Nordb . - Akt.

135 G.
829 b . G .
200 '/- b.

236 -/- P .
90 G.
98V. P .
l05 -/- P .
635 P .
309 P .
96V. G .

127 G .
29V« b .G .
143-/« P .
107'/ » P .
114 b .
127 G . -

3Vo Oest . St . -Eisenb. -Privr .
3VgOest .Süd .St . u.Lom .EB
5V« Elisabethbahn - Prior . V
5Vo do. neueste Emsts . V:
5V°Böh.W.- B.P .i.S .b.RV,
4V-Vo Heff - Ldwgsb.-Prior .
5VoOest .Lld.1 .Pr . -O . i.SUb.

4V-Vn Ldwh . - Berd .Pr . -Obl.
4V° .
4 -/-V«Rhein -Naheb.Pr .O.
4 -/-V,Frkft . -Han . Prior .O.
5VoJtal .R .20»/o<Knz.Fr .ä28
4"/gSüdd .Bnk.-Ä .30V»Einz .
Span .Cr .b .Pereire7G/o ,
4 -/ -V° BayerDstb . 30»/o .
3VoDeutsch .Phönir20 »/ » .
4"/«Frks .Prvvident .10Vo „
grks. Hypothekenb. 25V« ,

54V« P .
53 P .
84V« G.
80 -/« P .
66V. P -
101-/ - P .

104-/« P .
99V« P .
101 P .

255 -/ , G .

113-/, G .
156VzG.

100V. P .

Änlehens -Loosk .
Oe,t .250fl.b .R1839

. 250 „ . 1854
„ 100„ Pr .L.1858
„ 500 „ v . 1860V,

3 7- V » Preutz.Pr .A .
Schwed.Rlhlr . 10L.
Bad . 50 -fl. -Loose

» 35- „ „
Kurh .40Thl .L. b.R .
Gr .Hess.50fl.L .b . R .

Nas,
'
. 25- fl . -L. d. R .

Sch .-Lippe25Thl .L.
Sard . 36Fr .L. b. B .
Mail . 45Kr . L. b. R.
3V«L.A.d .St .Brüss.
2 -/ -Lütt .Pr .O .b.G.
AnSd. - Gunzenh . L.

140 -/» P .
84 P .
141 -/- P .
90-/«d.G.
129 -/- G.
9 -/« G.
111-/ , P-
55 -/. P .
56V« P -
132 -/- P -
33 -/» P -
38 -/» P .

57 P .
34 -/» G-
97 P .
37 P .
12 -/, P .̂

Wechsel -Kurse.
Amsterdaui k.S >
Antwerpen ,
Augsv . --' fl. 100 ,
Berlin ,
Bremen
Brüssel
Cöln ,
Hamburg ,
Leipzig
London ,
Maild .i.Fr . 200 ,
München ,
Paris ,
Wien
Disconto .

99V»
93 '/- B-
99V.
104V»
96V, B.
93 -/, B.
104 "/» 's -
88-/. « .
105 « .
118-/- « .
93V- L -
99'/« B-
03V« « .
104'/»
3Vo >s .

Gold und Silber .
Pistolen fl. 9 38 -39
Preuß . Frd 'or. , 9 56 -/--57-/,
Holl. fl. 10 St . . 9 48 -49
Rand -Ducat . , 5 33 -̂ -34 -/,
20-Frankenst. . 9 20 -/--21 '/-
Engl . Sovcr . , 1144 -43
Gold pr . Zpfd . , 804 -9
'

.L>ilb. p.Zptd . „ 5215 -45
Preuß . Casjsch. . 144V «-45V.
Doll., in Gold . 22o '/, -26 -/ -

Druck und Verlag dtp G. Braun ' schen Hofbuchdruckerel . - Mit einer Beilage.
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